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Bekanntgabe 
 

Gemäß § 5 Abs. 2 Bundeswahlordnung (BWO) wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt: 

 

 

Gremium Kreiswahlausschuss  

Datum Freitag │ 24.01.2025 

Beginn 11:00 Uhr 

Ort Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna | C.001-C.003 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Bestellung eines Schriftführers durch den Vorsitzenden 

   

Punkt 2  Hinweis der Beisitzer und des Schriftführers auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen 

Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtli-

chen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten durch den Vorsitzenden 

   

Punkt 3  Zulassung der eingereichten Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 143 Unna I und 

Bekanntgabe der Entscheidung 

   

Punkt 4  Mitteilung der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

Mike-Sebastian Janke 

Kreiswahlleiter 
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Immissionsschutz; 

Errichtung und Betrieb zweier Windenergieanlagen des Typs Senvion 3.6 M 140 in 59427 Unna, Ge-

markung Hemmerde, Flur 3, Flurstück 283 und Flur 9, Flurstück 20 (Steinen) 

 

Antrag gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 31.10.2017, zuletzt ergänzt 

mit Unterlagen vom 11.11.2024, der Firma ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Unter den Eichen 7, 65195 

Wiesbaden  

 

 

Kreisverwaltung Unna, 09.01.2025 

Aktenzeichen: 69.3/2.13.0011787-BIMG-1 

 

 

Bekanntmachung 

 
Der Firma ABO Energy GmbH & Co. KGaA wurde mit Bescheid vom 13.12.2024 die Genehmigung gemäß 

§§ 4, 6, 10 und 19 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz –BImSchG-) zur 

Errichtung und zum Betrieb zweier Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Senvion 3.6 M 140 in 59427 Unna, 

Gemarkung Hemmerde, Flur 3, Flurstück 283 (vormals 108) und Flur 9, Flurstück 20, erteilt. 

Der voraus gegangene Bescheid des Kreises Unna vom 02.04.2019, Az. 69.3/2.09.0011787-BIMG-1, über 

die Ablehnung des Antrags vom 31.10.2017 wurde mit Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 

10.08.2023, Az. 8 K 2112/19, aufgehoben.  

 

1. Genehmigungsumfang 
Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb zweier Windenergieanlagen (WEA) mit folgen-

den Daten:  

 

 Typ Nenn-

leis-

tung 

[kW] 

Naben-

höhe 

[m] 

Rotor-

durch-

messer 

[m] 

Standort 

UTM ETRS89 Zone 32 Gemarkung 

Hemmerde 

Rechtswert Hochwert Flur Flur-

stück 

WEA 

1 

Senvion 3.6 

M 140 

3600 130 140 418.682 5.713.714 9 20 

WEA 

2 

Senvion 3.6 

M 140 

3600 130 140 418.685 5.713.204 3 283 
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Eingeschlossen ist die Errichtung der auf dem Betriebsgelände liegenden erforderlichen Kranaufstell-, 

Arbeits- und Lagerflächen (Flur 9, Flurstück 20 und Flur 3, Flurstücke 283, 21 und 23). 

Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Anlagengrundstücks und die Netzanbindung werden von die-

ser Genehmigung nicht erfasst.  

Von dieser Genehmigung werden gemäß § 13 BImSchG andere behördliche Entscheidungen einge-

schlossen, u.a. die Baugenehmigung gemäß § 74 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbauordnung – BauO NRW 2018).   

 

2. Kostenentscheidung 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Genehmigungsverfahrens zu tragen.   

 

3. Nebenbestimmungen 

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen wurde die Genehmigung unter Festsetzung von 

Bedingungen und Auflagen erteilt.   

 

4. Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung (die Zustellungsfiktion tritt mit dem 

Ende der Auslegungsfrist ein) Widerspruch beim Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna, 

erhoben werden.   

 

Hinweis: 

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung 

einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m keine aufschiebende Wirkung. 

Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.    

Gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 BImSchG kann ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der des 

Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen die Zulassung des Vorhabens nach § 80 Absatz 5 Satz 1 

VwGO nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden. 
 

5. Auslegung des Genehmigungsbescheides  

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides liegt vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei Wochen, 

d. h. vom 10.01.2025 bis zum 24.01.2025, zur Einsicht aus. Die Auslegung wird dadurch bewirkt, dass 

die Dokumente auf einer Internetseite der Kreisverwaltung zugänglich gemacht werden. Der vollständige 

Genehmigungsbescheid wird daher unter www.kreis-unna.de unter „Bekanntmachungen“ veröffentlicht. 

Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt (E-Mail 

an umweltschutz@kreis-unna.de oder Fon 02303 / 27-2772).  

 

 

http://www.kreis-unna.de/
mailto:umweltschutz@kreis-unna.de
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Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erho-

ben haben, als zugestellt (Zustellungsfiktion). 

 

 

Kreis Unna – Der Landrat 

Fachbereich Mobilität, Natur und Umwelt 

 

Im Auftrag 

gez. Tim Paplowski  
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Immissionsschutz; 

Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Nordex N163/6.8 mit 6,8 MW Leistung, 163 

m Rotordurchmesser und 164 m Nabenhöhe in 58239 Schwerte, Gemarkung Ergste, Flur 13, Flurstück 

201 (Weisched) 

 

Antrag gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 21.11.2023, zuletzt ergänzt 

mit Unterlagen vom 07.11.2024, der Firma ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Unter den Eichen 7, 65195 

Wiesbaden  

 

 

Kreisverwaltung Unna, 09.01.2025 

Aktenzeichen: 69.3/2.13.0014882-BIMG-2 

 

 

Bekanntmachung 

 
Der Firma ABO Energy GmbH & Co. KGaA wurde mit Bescheid vom 16.12.2024 die Genehmigung gemäß 

§§ 4, 6, 10 und 19 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz –BImSchG-) zur 

Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Nordex N163/6.8 mit 6,8 MW Leistung, 163 

m Rotordurchmesser und 164 m Nabenhöhe  in 58239 Schwerte, Gemarkung Ergste, Flur 13, Flurstück 201 

(Weisched) erteilt. 

 

 

1. Genehmigungsumfang 
Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA) mit fol-

genden Daten:  

 

 Typ Nenn-

leis-

tung 

[MW] 

Naben-

höhe 

[m] 

Rotor-

durch-

mes-

ser 

[m] 

Standort: 58239 Schwerte, Gemarkung Ergste   

Ost Nord Flur Flur- 

stück 

WEA 

1 

Nordex  

N163/6.8  

6,8 164 163 X: 400.104 Y: 5.695.229 13 201 
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Eingeschlossen ist die Errichtung der auf dem Betriebsgelände liegenden erforderlichen Kranaufstell-, 

Arbeits- und Lagerflächen. Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Anlagengrundstücks und die Netz-

anbindung werden von dieser Genehmigung nicht erfasst.  

Von dieser Genehmigung werden gemäß § 13 BImSchG andere behördliche Entscheidungen einge-

schlossen, u.a. die Baugenehmigung gemäß § 74 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbauordnung – BauO NRW 2018).   

 

2. Kostenentscheidung 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Genehmigungsverfahrens zu tragen.  

 

3. Nebenbestimmungen 

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen wurde die Genehmigung unter Festsetzung von 

Bedingungen und Auflagen erteilt.   

 

4. Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung (die Zustellungsfiktion tritt mit dem 

Ende der Auslegungsfrist ein) Widerspruch beim Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna, 

erhoben werden.   

 

Hinweise: 

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung 

einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m keine aufschiebende Wirkung. 

Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.    

Gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 BImSchG kann ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der des 

Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen die Zulassung des Vorhabens nach § 80 Absatz 5 Satz 1 

VwGO nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden. 
 

5. Auslegung des Genehmigungsbescheides  

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides liegt vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei Wochen, 

d. h. vom 10.01.2025 bis zum 24.01.2025, zur Einsicht aus. Die Auslegung wird dadurch bewirkt, dass 

die Dokumente auf einer Internetseite der Kreisverwaltung zugänglich gemacht werden. Der vollständige 

Genehmigungsbescheid wird daher unter www.kreis-unna.de unter „Bekanntmachungen“ veröffentlicht. 

Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt (E-Mail 

an umweltschutz@kreis-unna.de oder Fon 02303 / 27-2772).  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erho-

ben haben, als zugestellt (Zustellungsfiktion). 

http://www.kreis-unna.de/
mailto:umweltschutz@kreis-unna.de
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Kreis Unna – Der Landrat 

Fachbereich Mobilität, Natur und Umwelt 

 

Im Auftrag 

gez. Tim Paplowski  
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Geschäftszeichen

 

  

36.2 

UN0XDXX786VA12241230 

 Unna, 02.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XDXX786VA12241230 

36.2 

UN0YTXX217VA12240718 

 

 

 02.01.25 

   

Name  

Bogumil Zbigniew Szwichtenberg  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Von-der-Recke-Str. 42, 44809 Bochum  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Heinrich 
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Geschäftszeichen  Unna, 02.01.2025 

35.1/36241    

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

35.1/36241  02.01.2025 

 

Empfänger   

Name  

Volodymyr Dzindziura  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Burgstraße 30, 59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Zechenstraße 49, 59425 Unna 35 113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Risse 
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Geschäftszeichen  Unna, 02.01.2025 

35.1/25395    

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

35.1/25395  02.01.2025 

 

Empfänger   

Name  

Stepan Dovbnia  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hertingerstraße 66, 59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Zechenstraße 49, 59425 Unna 35 113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Risse 
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Geschäftszeichen  Unna, 02.01.2025 

35.1/29129    

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

35.1/29129  02.01.2025 

 

Empfänger   

Name  

Mykhailo Dovbnia  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hertingerstraße 66, 59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Zechenstraße 49, 59425 Unna 35 113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Risse 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/36.24.1303.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.24.1303.6   25.11.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Lukasz Kuzao  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wojnowo 35 m. 11, 86-014 SICIENKO, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/36.24.0990.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.24.0990.0   25.11.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Sebastian Brodowka  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Chociwel 5A/1, 57-100 STRZELIN, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/36.24.1407.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.24.1407.5   02.12.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Rene Fennema  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Koningsmantel 12, 9404 ML ASSEN, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

GE0LCX7777VA12241230 

 Unna  03.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/GE-LC7777 GE0LCX7777VA12241230  03.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Bogumil Zbigniew Szwichtenberg  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Von-der-Recke-Str. 42 , 44809 Bochum 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Benning 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0XDXX769VA12250103 

 Unna  03.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/UN-XD769 UN0XDXX769VA12250103  03.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Bogumil Zbigniew Szwichtenberg  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Von-der-Recke-Str. 42 , 44809 Bochum 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Benning 
  



 

38 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0KFXXX34VA22241126 

 Unna  03.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/UN-KF34 UN0KFXXX34VA22241126  03.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Kevin Ricks  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hagener Straße 1 , 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Benning 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0TDX1999VA22241211 

 Unna  03.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/UN-TD1999 UN0TDX1999VA22241211  03.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Stefan Metov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Cappenberger Str. 40 , 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Benning 
  



 

40 

Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/33.24.1221.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/33.24.1221.3   19.11.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Marcel Vitek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lipova 94, 793 68 DVORCE, CZ TSCHECHIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

41 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LH0R0X7879AA22250103 

 Unna  03.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LH0R0X7879AA22250103  03.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Jens Runte  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lünener Straße 4 , 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0MMX4693GB12250103 

 Unna  03.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0MMX4693GB12250103  03.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Mandy Müller  

   
letzte bekannte Anschrift: 

An der Lingenmühle 14, 41061 Mönchengladbach 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

43 

Geschäftszeichen  Unna, 06.01.2025 

35.1/04209    

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

35.1/04209  06.01.2025 

 

Empfänger   

Name  

Bohdan Chepov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kamener Straße 75, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Zechenstraße 49, 59425 Unna 35 113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Risse 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/33.24.1225.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/33.24.1225.6   27.11.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ireneusz Czaplinski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Tuwima 12A Brzezie, 66-100 SULECHOW, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

45 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0QZXX415GB12241209 

 Unna  06.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0QZXX415GB12241209  09.12.24 

 

Empfänger   

Name  

Frau Maike-Julia Thamm  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Margaretenstraße 7, 45731 Waltrop 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

46 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNA0X2021VA22241211 

 Unna  06.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNA0X2021VA22241211  06.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Stefan Metov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Cappenberger Str. 40 , 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

47 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LH0BKXX817VA22241204 

 Unna  06.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LH0BKXX817VA22241204  06.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Heinz Uwe Lorenz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lohstraße 49 , 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

48 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0CMX1104VA22241203 

 Unna  06.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0CMX1104VA22241203  06.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Frau Celine-Sophie Mann  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Robert-Koch-Straße 46 a, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

49 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0YTXX254VA22241211 

 Unna, 07.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0YTXX254VA22241211 

36.2 

UN0YTXX217VA12240718 

UN0YTXX254VA12241211 

 

 07.01.25 

   

Name  

Radu Lacatus  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Waltroper Str. 55 A, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

50 

Geschäftszeichen

 

  

36.2 

UN0YJXX957VA12250203 

 Unna, 07.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0YJXX957VA12250203 

36.2 

UN0YTXX217VA12240718 

 

 

 03.01.25 

   

Name  

Bogumil Zbigniew Szwichtenberg  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Von-der-Recke-Str. 42, 44809 Bochum  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

51 

Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/35.24.1550.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/35.24.1550.2   16.12.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Pjerin Ndreu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lagjia Beselidhja 118, 4501 LEZHE, AL ALBANIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

52 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0DYXX777VA12250107 

 Unna  07.01.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0DYXX777VA12250107  07.01.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Luigi Marretti  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Karlstraße 9 , 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Stoltefuß 
  



 

53 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0403258   Unna,07.01.2025  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/ 0403258   07.01.2025 

 

Empfänger   

Name  

Stefan Jürgen Dieter Fiene  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lichtendorfer Straße 36,58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A.205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

van den Akker 
  



 

54 

Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/75.24.3397.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/75.24.3397.6   07.01.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Ivo Grudev Dimitrov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Friedrich-Ebert-Str. 26a, 59075 Hamm, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/45.24.1416.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.24.1416.3   23.10.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Vasyl Myvoshnychenko  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Parkstr. 31, 34295 Edermünde, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/45.24.1657.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.24.1657.3   07.01.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Koji Nakamoto  

   
letzte bekannte Anschrift: 

1044, Kami-Machi, 630-0131 NARA, J JAPAN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/51.24.0654.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/51.24.0654.8   08.01.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Vladut-Gheorghe Maxim  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bebelstr. 157, 44532 Lünen, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/54.24.1175.9     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.24.1175.9   03.12.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Oleksandr Koz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Vladislavova 372, 284 01 KUTNA NOVA, CZ TSCHECHIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/54.24.1142.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.24.1142.2   14.10.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Adrian-Florin Marinescu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Str. Trotei nr. 52, 207180 JUD. DJ SAT. CERAT, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/51.24.0577.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/51.24.0577.0   24.07.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Vasile Efrim  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Gronaustr 107, 42285 Wuppertal, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/51.24.0977.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/51.24.0977.6   09.10.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Adam Kuchta  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Vicelinstr. 28, 24534 Neumünster, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2025                                                                   

36.3/51.24.0576.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/51.24.0576.2   08.01.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Mykhailo Trokhymchuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Alte Reichsstraße 4, 32549 Bad Oeynhausen, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0562416  Unna,09.01.2025   

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0562416  03.12.2024 

 

Empfänger   

Name  

Szymon Urbaniak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stary Oleciec 5, Pl 63-313 Chocz 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A.203 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Ebel 
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